
 Jägerschaft Stade e.V.  

Jagdgebrauchshundverein Stade e.V. 
 

Lehrgängen und Prüfungen im Jahr 2025 
(Stand: 26.10.2024) 

 
1. Hundeführerlehrgänge werden von folgenden Person en angeboten: 
 

Lehrgang  Lehrgangsort  Beginn  Lehrgangleiter/ Ansprechstelle  

Welpenschule (A), für Welpen ab der 
8. Lebenswoche/ für Junghunde 

SL-Hundetraining 
Auf dem Kampe 3 
21702 Kakerbeck 

Ereignisorientiert,  
ganzjährig, u.n.V. 
Start: 06.01.2025 

Susanne Lorenz 04166-7583 

Dr. Gerd Cappell  04163-826038 

Welpenschule  (B), für Welpen ab der 
8. Lebenswoche/ für Junghunde 

Jork  
und Umgebung 

26.03.2025 
ab 18:00 Uhr 

Michael 
Schomaker 04162-6205 

Welpenschule (C), für Welpen ab der 
8. Lebenswoche/ für Junghunde 

Hundegutshof 
Stellenfleth 36 
21732 Krummendeich  

Ganzjährig, immer 
Freitag ab 17:00 Uhr 
u.n.V. Start: 06.01.2025 

Katharina Funck 04779-926945 

Wilhelm Krönke 04770-341 

Hundeführerlehrgang ( A), Prüfungs -
vorbereitung, Verbands- und 
Brauchbarkeitsprüfungen 

Sandkuhle  
Eilendorf 
und umzu 

ab 07.03.2025  
immer 
Freitag ab 17:00 Uhr 

Gerd Bohmbach 04161-88130 

Hundeführerlehrgang (B), Prüfungs-
vorbereitung, Verbands- und 
Brauchbarkeitsprüfungen 

Hundegutshof 
Stellenfleth 36 
21732 Krummendeich  

Ganzjährig, immer 
Freitag ab 17:00 Uhr 
u.n.V. Start: 06.01.2025 

Katharina Funck 04779-926945 

Wilhelm Krönke 04770-341 

Auffrischungskursus, 
„Gruppen, die geübt haben...“ nach Vereinbarung nach Vereinbarung Wilhelm Krönke 04770-341 

 
2. Ausschreibung der Prüfungen der Jägerschaft-  un d des Jagdgebrauchshundverein Stade: 
 
Nennungen zur Prüfung sind nur bei gleichzeitiger Za hlung des Nenngeldes möglich. Nenngeld ist Reugeld.  
Vereinsmitglieder haben Vorrang. Die Zahl der zugel assenen Hunde ist begrenzt.  
 

Prüfung Prüfungstermin Nennungs -
schluss 

Begrenzung 
Hunde 

Nenngeld  
 Prüfungsordnung Prüfungsort 

Bringtreueprüfung (Btr)      . 23.02.25 09.02.25 12 60,00 € VZPO Altkreis 
Buxtehude 

Verbandsjugendprüfung (VJP) 
a) 16.03.25 

17.02.25 
 

30 100,00 € VZPO Kehdingen 
Stader Geest  b)   30.03.25 

BrP * SdrRegel. 
Nachsuchenhunde  24.08.25 27.07.25 8 150,00 €  BrRL, Ziffer 5 *****  NdsFA HF 

Verbandsherbstzuchtprüfung 
(HZP), mit/ ohne Spurarbeit 

a)  06.09.25 
10.08.25 

 
30 120,00 € VZPO Kehdingen 

Stader Geest  b)  20.09.25 

Zusatzfächer* (ZusF) zur HZP  
(Damwildschweiß, getropft) 

a) 07.09.25 
10.08.25 Entsp. 

HZP 50,00 € BrRL 
Altkreis 
Buxtehude 
NdsFA HF b)  21.09.25 

VGP **   wahlweise 
- mit Übernacht-/ mit Tagfährte  

a) 04./ 05.10.25 
01.09.25 

 
15 150,00 € VGPO Kehdingen,  

Stader Geest  
Altkreis 
Buxtehude 
NdsFA HF 

b) 18./ 19.10.25 

VPS ***  wahlweise  
- mit/ ohne Fuchs  

a) 04./ 05.10.25 
01.09.25 

 
6 150,00 € VPSO 

b) 18./ 19.10.25 

Brauchbarkeitsprüfung* BrP 
(Damwildschweiß, getropft) 

a)  18.10.25                  

01.09.25 18 130,00 € BrRL, Ziffer 4 

Stader Geest  
NdsFA HF 
Altkreis 
Buxtehude b)    01./ 02.11.25 

VStP   
(vom Führer begleitet)       05.12.25 03.11.25 

10 

130,00 € VStPO 

- NdsFA HF 
- EJB Horst BrP * Sonderregelung 

Stöberhunde 
(vom Führer begleitet) 

      05.12.25 03.11.25 130,00 €  BrRL,  
 Ziffer 6+6.4 b) 

 



 Jägerschaft Stade e.V.  

Jagdgebrauchshundverein Stade e.V. 
 
 
 
 
Legende zu Vorderseite:  
 
*       Alleiniger Veranstalter dieser Prüfung ist die Jägerschaft des Landkreises Stade e.V.  
**     Beschaffenheit Fuchshindernis gem. § 11 (1) d), Beschaffenheit Stöbergelände gem. § 14 (1) a) d. VGPO, Damwildschweiß, getropft. 
***    Beschaffenheit des Stöbergeländes gem. VPSO, § 14 (1) a, Damwildschweiß, getropft.  
****  Durchführung als Fährtenschuhprüfung. Verwendete Schalenart: Damwild, Damwildschweiß, getropft. 
 
3. Leistungszeichen des JGHV 
 
     können bei den o.g. Prüfungen nach Maßgabe der Prüfungsordnungen auf Antrag ergänzend erworben werden.  
 
4. Interessierte werden gebeten, 
 
     ihre Teilnahme an den Lehrgängen  sowie das Lehrgangprogramm mit den Lehrgangsleitern/  Ansprechpartnern  
     unmittelbar abzustimmen. 
 
     Weitere Informationen  darüber finden Sie auch auf den Homepages  beider Vereine.  
 
     Hundeführer-/ innen ohne Jagdschein  dürfen von uns in Folge der diesbezüglichen, restriktiven Einschränkungen in  
     den Prüfungsordnungen der uns übergeordneten Fachverbände (JGHV/ LJN) grundsätzlich nicht zu den umseitig auf- 
     geführten Prüfungen zugelassen werden.  
 
     Die REACH–Verordnung zum Verbot bleihaltiger Schrotmu nition in Feuchtgebieten  ist am 16.02.2023 in allen 
     Ländern der EU in Kraft getreten. Danach ist es in Feuchtgebieten und in deren Umkreis von 100 m verboten, Schrot- 
     munition mit einem Bleigehalt ab 1 % zu verschießen oder solche Munition während des Schießens in Feuchtgebieten  
     oder auf dem Weg zum Schießen in Feuchtgebieten mitzuführen. 
     Auf Grundlage dieser Verordnung untersagt der JGV Stade allen Lehrgangs- und Prüfungsteilnehmern des Vereins das  
     Mitführen und/ oder Nutzen von Schrotmunition mit einem Bleigehalt ab 1 % anlässlich seiner Lehrgänge/ Prüfungen.      
 
     Versicherungsschutz:  Von den Veranstaltern der umseitig genannten Ausbildungen, Lehrgängen und Prüfungen wird  
     keinerlei Versicherungsschutz geboten. 
     Hundeführer- /innen auf unseren Prüfungen weisen den bestehenden Haftpflichtversicherungsschutz für ihren Hund bei  
     Vorlage der Nennung zur Prüfung nach. (Bestätigung Versicherer) 
 
     Nennungen  zu den Prüfungen sind auf Basis der jeweiligen Prüfungsordnung  bis spätestens zum Nennungs-   
     schluss bei der gemeinsamen Meldestelle einzureichen. 
     Die zu verwendenden Nennungsformulare finden Sie auch auf der Homepage des JGV Stade, Seite: Prüfungen/  
     Nennungen. 
 
     Mit Abgabe der Nennung  werden zugleich die für die genannte Prüfung geltenden Regelwerke des JGHV  
     und/ oder der LJN anerkannt. 
     Sie finden diese Unterlagen auch auf der Homepage des JGV Stade auf der Seite: Prüfungen/ Prüfungsordnungen. 
 
     Das Nenngeld  (Reugeld) ist unter Hinweis auf die genannte Prüfung/ den Namen des Hundeführers auf das  
     gemeinsame Nenngeldkonto der Vereine zu überweisen 
     Die Vereine behalten sich eine Begrenzung  der Anzahl an Prüfungsteilnehmern  vor. Mitglieder haben Vorrang. 
 
     Bei Bedarf können Nennungsformulare  kostenlos und Prüfungsordnungen zum Selbstkostenpreis bei der   
     gemeinsamen Meldestelle angefordert oder auf den Homepages der Vereine eingesehen werden. 
 
     Gäste und Zuschauer  sind uns anlässlich unserer Lehrgänge und Prüfungen herzlich willkommen.  
     Es wird allerdings darum gebeten, dass sich dieser Personenkreis beim jeweiligen Lehrgangsleiter/ bei der  
     gemeinsamen Meldestelle zeitgerecht (Nennungsschluss) anmeldet. 
 
 
 
 
 
Vorsitzender der Jägerschaft des Landkreises Stade e.V.: 
Peter Hatecke, Am Ruthenstrom 1, 21706 Drochtersen, Mobil: 0172 1915211 
Kreishundeobmann der Jägerschaft Stade e.V. und ers ter Vorsitzender des Jagdgebrauchshundverein Stade e.V.: 
Gerd Bohmbach – Heimbrucher Str. 104 – 21614 Buxtehude – Tel.: 04161 – 88130 – Homepage: www.jgv-stade.de 
Gemeinsame Meldestelle für das Jagdgebrauchshundepr üfungswesen beider Vereine: 
Alexandra Penner – Hinter der Lieth 34 – 27639 Wurster – Nordseeküste – Tel.: 04741 – 3538 – mobil: 0152 2945 6150 - e-mail: alexandra.penner@ewe.net 
Gemeinsames Nenngeldkonto beider Vereine: 
Kontoinhaber: JGV Stade e.V. - Bankverbindung: IBAN: DE53 2415 1116  0000 1082 09 – BIC: NOLADE21STK 


